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Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur Anwendung der Ver-
lustabzugsbeschränkung nach § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG Folgendes: 
 
I. Allgemeine Grundsätze 
 

1 Nach § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG sind Verluste aus atypisch stillen Beteiligungen und ver-
gleichbaren Innengesellschaften an Kapitalgesellschaften (im Weiteren: atypisch stille Gesell-
schaft), an denen unmittelbar oder mittelbar Kapitalgesellschaften beteiligt sind, nach Maß-
gabe des § 10d EStG nur mit späteren Gewinnen oder dem Vorjahresgewinn aus derselben 
Einkunftsquelle verrechenbar. Soweit an der stillen Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar, 
ganz oder teilweise jedoch natürliche Personen beteiligt sind, bleibt der Verlust weiterhin ab-
zugsfähig.  
 
II. Definition des Verlustes i. S. v. § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG 
 

2 Der Verlust i. S. v. § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG ist der nach den einkommensteuerrechtli-
chen Vorschriften ermittelte und nach Anwendung des § 15a EStG ausgleichsfähige Verlust. 
Hierzu gehören insbesondere auch der steuerpflichtige Teil der sog. Teil-/Halbeinkünfte (§ 3 
Nr. 40 i. V. m. § 3c EStG) und die ausländischen Einkünfte.  



 
Seite 2  3 Bei dem Verlust i. S. v. § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG handelt es sich lediglich um den laufen-

den Verlust aus der Beteiligung, jedoch nicht um den Verlust der Beteiligung selbst. Somit 
stehen alle anderen Verluste, z. B. aus der Veräußerung, für einen - unter den Voraussetzun-
gen der Abzugsfähigkeit nach § 15a EStG (vgl. auch IV.) - unbeschränkten Verlustausgleich 
zur Verfügung. 
 
III. Verlustabzug nach Maßgabe des § 10d EStG 
 

4 Der Verlust i. S. v. § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG ist nach Maßgabe des § 10d EStG in das un-
mittelbar vorangegangene Jahr zurückzutragen. Der Steuerpflichtige hat nach § 10d Abs. 1 
Satz 5 EStG jedoch das Wahlrecht, den Verlustrücktrag auszuschließen oder einzugrenzen. 
Dieses Wahlrecht muss nicht von allen Mitunternehmern einheitlich ausgeübt werden. Es 
kann vielmehr jeder von der Verlustabzugsbeschränkung betroffene Mitunternehmer selbst 
entscheiden, ob und ggf. in welcher Höhe ein Verlustrücktrag durchgeführt werden soll. 
 

5 Nach § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG wird die Verlustverrechnung auf Ebene des Gesellschaf-
ters/Beteiligten durchgeführt, so dass für jeden Steuerpflichtigen ein gesonderter Verlustver-
rechnungskreis gebildet wird. Dementsprechend sind die Höchstbeträge des § 10d Abs. 1 und 
2 EStG für jeden Beteiligten/Mitunternehmer in voller Höhe gesellschafterbezogen anzuwen-
den. Ist der Gesellschafter/Beteiligte mehrere atypisch stille Beteiligungen an verschiedenen 
Kapitalgesellschaften eingegangen, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend für jede Beteili-
gung. 

 
6 Sind im Rücktragsjahr im Gewinnanteil des atypisch stillen Gesellschafters ausländische Ein-

künfte enthalten und anrechenbare ausländische Steuern i. S. v. § 34c EStG angefallen, wird 
die Anrechnung der ausländischen Steuern i. S. v. § 34c EStG durch den Verlustrücktrag 
grundsätzlich nicht berührt. Aufgrund der durch den Verlustrücktrag verringerten deutschen 
Einkommensteuer i. S. d. § 34c EStG vermindert sich jedoch der Anrechnungshöchstbetrag 
des entsprechenden Jahres. 
 
IV. Verhältnis der Verlustabzugsbeschränkung für atypisch stille Gesellschaften (§ 15 

Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG) zur Verlustabzugsbeschränkung bei Verlusten aus be-
schränkter Haftung (§ 15a EStG) 

 
1.  Verhältnis zu § 15a EStG 
 

7 Die Verlustabzugsbeschränkung nach § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG findet auf den nach 
Anwendung des § 15a EStG noch abzugsfähigen Verlust Anwendung. Soweit der Verlust be-
reits nach §15a EStG lediglich verrechenbar ist, ist für die Anwendung von § 15 Abs. 4 Satz 6 
bis 8 EStG kein Raum mehr. 
 



 
Seite 3  2. Verfahren bei festgestellten verrechenbaren Verlusten nach § 15a EStG und § 15 

Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG 
 

8 Liegen sowohl verrechenbare Verluste i. S. v. § 15a EStG als auch verrechenbare Verluste 
i. S. v. § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG vor, sind spätere Gewinne vorrangig mit den nach § 15a 
EStG verrechenbaren Verlusten auszugleichen. Erst wenn keine nach §15a EStG verrechenba-
ren Verluste mehr verbleiben, sind verbleibende Gewinne mit den nach § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 
8 EStG verrechenbaren Verlusten auszugleichen. 
 
3. Verlustrücktrag nach Maßgabe des § 10d EStG 
 

9 Nach § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG ist ein Verlustrücktrag nach Maßgabe des § 10d EStG 
möglich. Dieser Verlustrücktrag ist nach Anwendung des §15a EStG im Rücktragsjahr durch-
zuführen. 
 
Beispiel 1 
Veranlagungszeitraum (VZ) 01: 
Die A-GmbH geht eine atypisch stille Beteiligung an der B-GmbH ein. Sie tätigt eine Einlage 
von 100.000 € und es wird ihr in 01 ein Verlust von 180.000 € zugerechnet.  
 
Nach § 15a EStG sind von dem Verlust 100.000 € ausgleichsfähig und 80.000 € verrechenbar. 
Der ausgleichsfähige Verlust nach § 15a EStG wird i. H. v. 100.000 € auf Ebene der stillen 
Beteiligung (A-GmbH) als verrechenbarer Verlust nach § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG geson-
dert festgestellt. 
 
VZ 01  Verlustanteil       - 180.000 € 
  davon verrechenbar nach § 15a EStG   -   80.000 € 
  nach Anwendung des § 15a EStG verbleibender 
  Verlustanteil       - 100.000 € 
  davon verrechenbar nach § 15 Abs. 4 Satz 6 EStG  - 100.000 € 
  bei der Veranlagung anzusetzen       0 € 
 
31.12.01: Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags  
  nach § 15 Abs. 4 Satz 7 i. V. m. § 10d EStG: 
  nach Anwendung des § 15a EStG verbleibender  
  Verlustanteil       - 100.000 € 
  Rücktrag in den VZ 00        0 € 
  Verbleibender Verlustvortrag     - 100.000 € 
 
 
 



 
Seite 4  VZ 02: 

In 02 werden der A-GmbH Einkünfte nach § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG in Höhe von 
+ 1.000.000 € zugerechnet.  
 
Der verrechenbare § 15a-Verlust aus 01 wird mit dem Gewinn aus 02 verrechnet. Danach be-
trägt der verrechenbare Verlust nach § 15a EStG 0 € (31.12.02).Der verbleibende Gewinn von 
920.000 € muss mit dem verrechenbaren Verlust nach § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG verrech-
net werden.  
 
VZ 02  Gewinnanteil       + 1.000.000 € 
  davon Verrechnung mit § 15a Abs. 2 EStG   -       80.000 € 
  nach Anwendung des § 15a EStG verbleibender 
  Gewinnanteil       +    920.000 € 
  davon Verrechnung nach § 15 Abs. 4 Satz 7 EStG  -     100.000 € 
  bei der Veranlagung anzusetzen         +    820.000 € 
 
31.12.02: Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags  
  nach § 15 Abs. 4 Satz 7 i. V. m. § 10d EStG: 
  verbleibender Verlustabzug am 31.12.01   - 100.000 € 
  im VZ 02 abgezogener Verlust     - 100.000 € 
  Verbleibender Verlustvortrag        0 € 
 
VZ 03: 
In 03 werden der A-GmbH Einkünfte nach § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG in Höhe von  
- 1.500.000 € zugerechnet.  
 
In Höhe von 580.000 führt der Verlust aus 03 zu einem negativen Kapitalkonto, so dass nach 
§ 15a EStG verrechenbare Verluste in dieser Höhe festzustellen sind. Der verbleibende Ver-
lust ist nach § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG nicht ausgleichsfähig. Es besteht jedoch nach 
Maßgabe des § 10d EStG die Möglichkeit eines Verlustrücktrags i. H. v. 511.500 € nach 02. 
In diesem Fall vermindert sich der bei der Veranlagung 02 anzusetzende Gewinnanteil auf 
308.500 € (= 820.000 € - 511.500 €). Die in 02 vorgenommene Verlustverrechnung nach 
§ 15a EStG bleibt unberührt.  
 
VZ 03  Verlustanteil       - 1.500.000 € 
  davon verrechenbar nach § 15a EStG   -    580.000 € 
  nach Anwendung des § 15a EStG verbleibender 
  Verlustanteil       -    920.000 € 
  davon verrechenbar nach § 15 Abs. 4 Satz 6 EStG  -    920.000 € 
  bei der Veranlagung anzusetzen         0 € 
 



 
Seite 5  31.12.03: Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags  

  nach § 15 Abs. 4 Satz 7 i. V. m. § 10d EStG: 
  nach Anwendung des § 15a EStG verbleibender  
  Verlustanteil       -   920.000 € 
  Rücktrag in den VZ 02     -   511.500 € 
  Verbleibender Verlustvortrag     -   408.500 € 
 
Beispiel 2 
VZ 01: 
Die A-GmbH ist atypisch still an der B-GmbH beteiligt. Zum 31.12.01 wurde ein nach § 15a 
EStG verrechenbarer Verlust i. H. v. 100.000 € festgestellt. 
 
VZ 02: 
Der A-GmbH werden aus der atypisch stillen Beteiligung Einkünfte i. H. v. - 80.000 € zuge-
rechnet. Einlagen und Entnahmen wurden nicht getätigt, so dass sich das negative Kapital-
konto der A-GmbH um 80.000 € erhöht.  
 
Der nach § 15a EStG verrechenbare Verlust erhöht sich um 80.000 €. Zum 31.12.02 wird da-
her ein verrechenbarer Verlust i. H. v. - 180.000 € festgestellt. Eine Feststellung nach § 15 
Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG ist nicht erforderlich, da keine bei der Veranlagung verbleibenden 
Einkünfte entstanden sind.  
 
VZ 03: 
Der A-GmbH werden aus der atypisch stillen Beteiligung Einkünfte i. H. v. 50.000 € zuge-
rechnet.  
 
Der Gewinn ist nach § 15a Abs. 2 EStG mit dem verrechenbaren Verlust aus den Vorjahren 
zu saldieren. Eine Feststellung nach § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG ist weiterhin nicht erfor-
derlich. Der verrechenbare Verlust nach § 15a EStG zum 31.12.03 beträgt - 130.000 €. 
 
V. Auswirkung von § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG auf die Gewerbesteuer 
 

10 Die Verlustabzugsbeschränkung des § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG hat keine Auswirkung auf 
die Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags der atypisch stillen Gesellschaft, da gewerbe-
steuerlich das Ergebnis der atypisch stillen Gesellschaft besteuert wird und beim Mitunter-
nehmer (wenn er selbst der Gewerbesteuer unterliegt und die Beteiligung zum Betriebsver-
mögen gehört) ein positiver Gewinnanteil nach § 9 Nr. 2 GewStG oder ein Verlustanteil nach 
§ 8 Nr. 8 GewStG neutralisiert wird. 
 
 
 
 
 



 
Seite 6  VI. Feststellungsverfahren 

 
11 Die Verlustverrechnung nach § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG wird erst auf Ebene des Gesell-

schafters/Beteiligten durchgeführt (vgl. Rn. 5). Im Bescheid über die gesonderte und einheit-
liche Feststellung der gemeinschaftlichen Einkünfte der Beteiligten der atypisch stillen Ge-
sellschaft (§ 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a AO) ist der Gewinn oder Verlust daher ohne An-
wendung des § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG festzustellen. 
 
Das für die Gewinnfeststellung nach § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a AO für die atypisch stille 
Gesellschaft zuständige Finanzamt hat dem für die Besteuerung des atypisch stillen Gesell-
schafters zuständigen Finanzamt die als Grundlagen für die Verlustverrechnung maßgebenden 
Beträge nachrichtlich mitzuteilen.  
 
Handelt es sich bei dem atypisch stillen Gesellschafter um eine Mitunternehmerschaft (Ober-
gesellschaft), an der unmittelbar oder mittelbar eine Kapitalgesellschaft beteiligt ist, ist der 
Verlustanteil nur insoweit nach § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG verrechenbar, als er mittelbar 
auf diese Kapitalgesellschaft entfällt. Das für die Gewinnfeststellung nach § 180 Abs. 1 Nr. 2 
Buchstabe a AO für die Obergesellschaft zuständige Finanzamt hat dem für die Besteuerung 
der Kapitalgesellschaft zuständigen Finanzamt die als Grundlagen für die Verlustverrechnung 
maßgebenden Beträge nachrichtlich mitzuteilen. 
 

12 Der nach § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG verbleibende Verlustvortrag ist auf Ebene des Gesell-
schafters/Beteiligten an der atypisch stillen Gesellschaft nach Durchführung eines eventuellen 
Verlustrücktrags in das Vorjahr gesondert festzustellen. Zuständig für die gesonderte Fest-
stellung ist das für die Einkommensbesteuerung des Gesellschafters/ Beteiligten zuständige 
Finanzamt (§ 15 Abs. 4 Satz 6 i. V. m. § 10d Abs. 4 Satz 3 EStG). 
 
VII. Anwendung auf typisch stille Gesellschaften i. S. v. § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG 

 
13 Die Grundsätze dieses Schreibens unter I. bis IV. sind auf typisch stille Gesellschaften i. S. v. 

§ 20 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 3 EStG (ab VZ 2009: Abs. 8) entsprechend anzuwenden. Aller-
dings liegen bei dem Inhaber des Handelsgeschäfts und dem typisch stillen Gesellschafter 
keine gemeinschaftlich erzielten Einkünfte vor, die folglich auch nicht gesondert und einheit-
lich festgestellt werden. Die gesonderte Feststellung des nach § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 EStG 
verrechenbaren Verlustes erfolgt auch in diesen Fällen ausschließlich auf Ebene des Gesell-
schafters. 
 
VIII. Zeitliche Anwendung 
 

14 Dieses Schreiben ist in allen noch offenen Fällen anzuwenden.  
 
 



 
Seite 7  Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

 
Im Auftrag 


